
Auszug aus dem Protokoll  
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 13. Februar 2019

143. Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, 
Systematische Verwendung der AHV-Nummer durch Behörden 
(Vernehmlassung)

Mit Schreiben vom 7. November 2018 hat das Eidgenössische Departe-
ment des Innern die Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Änderung des 
Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (VE-
AHVG) ausgelöst und die Kantonsregierungen zur Stellungnahme ein-
geladen. Durch die Revision soll die systematische Verwendung der AHV- 
Nummer als Personenidentifikator durch Behörden gesetzlich verankert 
werden. Die AHV-Nummer ist eine einmalige, lebenslang unveränder-
liche 13-stellige Zahlenfolge, die jeder natürlichen Person kurz nach 
der Geburt auf Schweizer Territorium bzw. bei Erteilung einer Aufent-
haltsbewilligung zugeteilt wird. Dieser Personenidentifikator hat den 
Zweck, die Verarbeitung von Informationen über Beiträge und die Be-
rechnung damit verbundener Sozialversicherungsleistungen zu erleich-
tern. Die Verwendung des Personenidentifikators wurde im Zuge der 
Digitalisierung der Verwaltungstätigkeit und im Rahmen der gesetzli-
chen Rahmenbedingungen jedoch stetig ausgeweitet. Heute ist die sys-
tematische Verwendung der AHV-Nummer ausserhalb der AHV zuläs-
sig, wenn dafür eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage besteht. Dies 
ist gemäss Art. 50e des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die 
Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) beispiels-
weise bei der Bildungsstatistik der Fall. Die Datenbearbeitung mit der 
AHV-Nummer ermöglicht eine automatische, rasche und genaue Aktu-
alisierung der Personenattribute bei Personenstandsänderungen. Dies 
garantiert die Datenqualität in den Benutzerregistern. Da die Nummer 
eindeutig ist, können kostspielige administrative Verwechslungen von Per-
sonendossiers und dadurch verursachte Verletzungen des Datenschutzes 
vermieden werden. Die Behörden von Bund, Kantonen und Gemeinden 
sind daher zunehmend daran interessiert, die Nummer in der Verwaltung 
zur Personenidentifikation einzusetzen. 

Der Bundesrat unterstützt den Einsatz der AHV-Nummer zugunsten 
rascher, wirksamer und kostengünstiger Verwaltungsabläufe. Die Vorlage 
bezweckt, dass sämtliche Behörden nicht mehr für jede neue systema-
tische Verwendung der AHV-Nummer eine ausdrückliche gesetzliche 
Grundlage benötigen, sondern allgemein dazu ermächtigt sind. Institu-
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tionen ohne Behördencharakter, denen gesetzlich die Erfüllung einer 
Verwaltungsaufgabe übertragen wurde, sollen weiterhin eine ausdrück-
liche gesetzliche Grundlage für die Verwendung der AHV-Nummer be-
nötigen. Die Behörden, Organisationen und Personen, welche die AHV- 
Nummer systematisch verwenden, sind gemäss der Vorlage wie bisher ver-
pflichtet, den Datenschutz und die Informationssicherheit sicherzustellen. 
Sie müssen zu diesem Zweck verschiedene technische und organisato-
rische Massnahmen treffen. Überdies soll gemäss Vorlage nicht nur Säum-
nis bei der Anordnung von sichernden Massnahmen, sondern auch deren 
unsorgfältige oder nicht fachgerechte Durchführung unter Strafe gestellt 
werden. Dadurch soll verhindert werden, dass die Verwundbarkeit der 
Informationssysteme von Bund, Kantonen und Gemeinden zunimmt 
oder dass die Missbrauchsrisiken steigen. 

Auf Antrag der Direktion der Justiz und des Innern

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Schreiben an das Eidgenössische Departement des Innern (Zustel-
lung auch per E-Mail als PDF- und Word-Version an Sekretariat.ABEL@ 
bsv.admin.ch):

Mit Schreiben vom 7. November 2018 haben Sie uns zur Vernehmlas-
sung des Vorentwurfs des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung (VE-AHVG) eingeladen. Wir danken Ihnen für 
die Gelegenheit zur Stellungnahme und äussern uns wie folgt:

Wir begrüssen grundsätzlich die Ermöglichung der systematischen 
Verwendung der AHV-Nummer durch die Behörden. Die AHV-Nummer 
dient der korrekten und wirtschaftlichen Identifikation von natürlichen 
Personen und erleichtert den Abgleich von personenbezogenen Daten 
zwischen den Behörden, wenn eine Zusammenarbeit und ein Datenaus-
tausch aufgrund gesetzlicher Grundlagen zur Erfüllung staatlicher Auf-
gaben notwendig sind. Die Absicht der Gesetzesänderung entspricht der 
E-Government-Strategie der interföderalen Zusammenarbeit E-Go-
vernment Schweiz (RRB Nr. 1106/2015) sowie der Strategie Digitale Ver-
waltung, die wir am 25. April 2018 festgesetzt haben (RRB Nr. 390/2018): 
der Ausbau des Leistungsangebots mit einer durchgängigen Abwicklung 
von Behördengeschäften (Ziel 1 der Strategie Digitale Verwaltung) und 
die Nutzung von Daten als strategische Ressource (Ziel 3 der Strategie 
Digitale Verwaltung). Neben der wirtschaftlichen Erfüllung der Behör-
denaufgaben muss aber auch dem Vertrauen und der Akzeptanz seitens 
der Einwohnerinnen und Einwohner Beachtung geschenkt werden (Ziel 2 
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der Strategie Digitale Verwaltung). Nur Leistungsangebote, die auch als 
ausreichend sicher empfunden werden, werden anerkannt und genutzt. 
Ein guter Ausgleich zwischen administrativer Vereinfachung und Ver-
besserung der Wirksamkeit (durch die Möglichkeit der systematischen 
Verwendung der AHV-Nummer) einerseits und der informationellen 
Selbstbestimmungsrechte der Rechtsunterworfenen anderseits ist uns da-
her ein grosses Anliegen. Die Ausbreitung der Nutzung der AHV-Num-
mer (als weiteres Attribut zur Personenidentifikation) wird in den Kan-
tonen aber nur in einem eng abgesteckten Masse erleichtert, nämlich dort, 
wo die Bearbeitung von Personendaten gesetzlich vorgesehen bzw. zuläs-
sig ist. Allfällige Mehrkosten (Nutzungsgebühren, Einführungsaufwand 
wegen der in der Vorlage vorgesehenen Meldepflicht der Verwendung) 
sollten durch eine Steigerung der Wirtschaftlichkeit bei der Verwaltungs-
tätigkeit grösstenteils ausgeglichen werden können. Zu den einzelnen Be-
stimmungen äussern wir uns wie folgt:

Zu Art. 153c VE-AHVG 
Die Berechtigung für die Verwendung der AHV-Nummer erscheint 

unnötig einschränkend. Während die eidgenössischen Departemente 
und die Bundeskanzlei die AHV-Nummer ohne weitere spezialgesetz-
liche Grundlage zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben verwenden 
dürfen, soll dies den Einheiten der Kantons- und Gemeindeverwaltun-
gen nur «nach Massgabe des kantonalen Rechts» erlaubt sein (Art. 153c 
Abs. 1 Bst. a Ziff. 3 VE-AHVG). Diese Einschränkung ist nicht gerecht-
fertigt und widerspricht der zweckmässigen Zielsetzung der Gesetzes-
revision. Die Bestimmung ist daher anzupassen.

Zu Art. 153d VE-AHVG 
Bei der systematischen Verwendung der AHV-Nummer ist der Infor-

mationssicherheit und dem Datenschutz zweifellos gebührend Rechnung 
zu tragen. Zu beachten ist dabei aber, dass die Behörden und die Orga-
nisationen bereits heute verpflichtet sind, dies im Umgang mit Personen-
daten zu gewährleisten. Nur für den Bereich der Verwendung der AHV- 
Nummer eine genaue Regelung auf Gesetzesstufe vorzusehen, erscheint 
daher unsachgemäss. Vorzuziehen ist, die Behörden und die Organisa-
tionen auf Gesetzesstufe zum Nachweis zu verpflichten, dass ihre Sys-
teme der Informationssicherheit und dem Datenschutz ausreichend Rech-
nung tragen, während die Einzelheiten auf Verordnungsstufe geregelt 
werden. Damit könnte auch auf künftige Entwicklungen in diesem Be-
reich rascher reagiert werden. Weiter ist die Vorgabe gemäss Art. 153d 
Bst. b VE-AHVG, dass eine verantwortliche Person je Behörde zu be-
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zeichnen ist, wenig griffig. Es ist zu wenig klar, in welchem Umfang diese 
Person tatsächlich verantwortlich ist. Der Hinweis in den Erläuterun-
gen, dass diese Person das Informationssicherheits- und Datenschutz-
konzept zu unterzeichnen oder auf andere nachweisbare Art zur Kennt-
nis zu nehmen habe, erschliesst sich nicht aus den Bestimmungen und 
erscheint etwas beliebig. 

Art. 153e VE-AHVG 
Die Kantone sind gemäss Art. 153e Abs. 1 Bst. b VE-AHVG gehalten, 

für Datenbanken, welche die Einheiten der kantonalen und kommuna-
len Verwaltung führen, periodisch Risikoanalysen durchzuführen. Diese 
faktische Aufsichtsfunktion gegenüber den Gemeinden ist weitreichend 
und läuft der Organisationsautonomie entgegen. Dieser Einwand gilt 
allgemein auch für die weiteren Bestimmungen, welche die Sicherheit und 
Kontrollen betreffen. Die Bestimmung ist daher insofern zu präzisieren, 
als die Organisationsautonomie gewahrt werden kann. Das in Art.153e 
Abs. 2 VE-AHVG vorgesehene Verzeichnis von Datenbanken, in denen 
die AHV-Nummer systematisch verwendet wird, sollte in leicht zugäng-
licher und geeigneter Form öffentlich einsehbar sein. Transparenz über 
die Verwendung der AHV-Nummer ist in einem als sensitiv empfunden 
Bereich sehr wichtig. 

Art. 153i VE-AHVG 
Es ist aus unserer Sicht widersprüchlich, nur für diesen Spezialfall eine 

Strafandrohung vorzusehen und in allen anderen Bereichen der Verwal-
tung (in denen es etwa um besonders schützenswerte Daten geht) nicht. 
Ein angemessenes Informationssicherheits- und Datenschutzkonzept 
muss vielmehr das gesamte Bild der Datenbearbeitungen einer Behörde 
widerspiegeln und darf gerade nicht auf einige besondere Bereiche be-
schränkt werden. Auch weil die AHV-Nummer als Identifikationsmerk-
mal nicht als besonders schützenswertes Personendatum gilt, erscheint 
diese Ausweitung der Strafbestimmungen unverhältnismässig. In der Pra-
xis dürfte dies ausserdem zu zahlreichen unklaren Abgrenzungen führen. 
So ist die Strafandrohung für das «teilweise Weglassen von technischen 
und organisatorischen Massnahmen» (vgl. Ausführungen im erläutern-
den Bericht, S. 12, zu Art. 153i VE-AHVG) wenig griffig. Dies gilt auch 
deshalb, weil häufig erst nach einem Datenmissbrauch ersichtlich ist, wel-
che zusätzlichen Massnahmen hätten ergriffen werden sollen. Anzumer-
ken ist, dass Behörden in der Schweiz generell gewissenhafte und sorg-
fältige Arbeit leisten und in diesem Sinne keinem Generalverdacht unter-
stellt werden sollten.
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II. Mitteilung an die Geschäftsleitung des Kantonsrates, die Mitglieder 
des Regierungsrates sowie an die Direktion der Justiz und des Innern.

Vor dem Regierungsrat 
Die Staatsschreiberin:

Kathrin Arioli


